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Abgrenzung des beendeten vom nicht beendeten Versuch
Das Oberste Gericht geht in seiner Entscheidung vom
12. März 1965 (NJ 1965 S. 617) davon aus, daß ein Tö
tungsversuch mit Leuchtgas erst dann beendet sei, 
wenn der Täter eine l e b e n s g e f ä h r d e n d e  Lage 
geschaffen habe, die ohne sein weiteres Zutun zum 
Tode des Opfers führen konnte. Da eine solche Lage 
noch nicht eingetreten gewesen sei, als der Angeklagte 
den Gashahn wieder geschlossen habe, sei der Tö
tungsversuch noch nicht beendet gewesen. Dieser Auf
fassung kann nicht zugestimmt werden.
Ein b e e n d e t e r  V e r s u c h  liegt bekanntlich vor, 
wenn der Täter alles Erforderliche zur Herbeiführung 
des tatbestandsmäßigen Erfolgs getan hat, dieser aber 
nicht oder noch nicht eingetreten ist. Dabei kann das 
Ausbleiben des Erfolgs auf verschiedenen Umständen 
beruhen. So können schon zum Zeitpunkt der Vor
nahme der Handlung Umstände Vorgelegen haben, die 
den Erfolgseintritt ausschlossen und die vom Täter 
nicht vorausgesehen worden waren. Der Täter hatte 
z. B. übersehen, daß das Leuchtgas durch ein Fenster 
abziehen konnte; er hatte nicht gewußt, daß die 
Hauptgasleitung abgestellt war und sich nur noch 
eine geringe Menge an Leuchtgas in der Gasleitung 
befand; er hatte nicht bemerkt, daß das Opfer zu dem 
Zeitpunkt, als er den Gashahn öffnete, nicht mehr in 
der Wohnung war; u. a. Der Erfolg kann auch ausge
blieben sein, weil nach Ingangsetzen der Kausalkette 
durch den Täter von ihm nicht vorausgesehene Um
stände eintraten, die einen Erfolg vereitelten. Der 
Täter hatte z. B. nicht einkalkuliert, daß das Opfer 
vorzeitig erwachen, den Gasgeruch bemerken und den 
Gashahn rechtzeitig zudrehen würde. Der Erfolg kann 
schließlich auch deshalb nicht eingetreten sein, weil der 
Täter die geschaffene Gefahrenlage schließlich selbst 
wieder abwendete, indem er z. B. den Gashahn schloß, 
die Fenster öffnete, ärztliche Hilfe herbeiholte oder 
das Opfer warnte.
Demgegenüber liegt ein n i c h t  b e e n d e t e r  V e r 
s u c h  vor, wenn der Täter noch nicht alles getan hat, 
damit es zu dem erstrebten Erfolg kommen kann. Es 
müssen weitere als die bereits unternommenen Hand
lungen notwendig sein, ehe diejenige Kausalkette in 
Gang gesetzt worden ist, die — falls nicht vom Täter 
unvorhergesehene Umstände vorliegen oder eintreten — 
nunmehr selbständig die Schadensfolge herbeiführt. 
Unerheblich ist aber, ob sich das Opfer bereits in 
einer lebensgefährdenden Lage befindet. Entscheidend 
für die Abgrenzung des beendeten vom nicht beende
ten Versuch ist ausschließlich, ob die bisherigen Hand
lungsakte für sich allein genügen, um den verbreche
rischen Erfolg eintreten zu lassen, oder ob noch wei
tere Handlungsakte hinzukommen müssen.
Bei anderer Auffassung wäre unverständlich, warum 
§ 46 StGB zwischen einem bloßen Rücktritt (einem 
einfachen Nichts-mehr-Tun) und einer tätigen Reue 
(einer aktiven sehadensabwendenden Tätigkeit) unter
scheidet. Es wäre auch keine exakte Abgrenzung des 
beendeten Versuchs vom nicht beendeten möglich. Muß 
der Täter aktiv werden, um den Eintritt des Erfolges 
zu vermeiden, so liegt ein nicht beendeter Versuch

nicht mehr vor. Das hat auch praktische Konsequen
zen. Wird die Frage der Beendigung eines Versuchs 
vom Vorhandensein einer lebensgefährdenden Lage 
abhängig gemacht, so wären bestimmte Täter rechtlich 
günstiger gestellt als es nach der bisherigen- Rechts
praxis üblich war. Zum Beispiel mangelt es beim 
Versuch mit untauglichen Mitteln und beim Ver
such am untauglichen Gegenstand stets an einer 
unmittelbar geschaffenen lebensgefährdenden Lage.

Ähnlich ist es, wenn der Täter in Abwesenheit seines 
Opfers einen Kausalverlauf in Gang setzt, der erst 
zu einem unter Umständen späteren Zeitpunkt zum 
Erfolg führen soll. Wäre die vom Obersten Gericht 
vertretene Auffassung richtig, dann müßte der Täter 
straflos ausgehen, wenn sein Vorhaben ohne sein 
eigenes Zutun fehlschlägt und er nunmehr keine er
neute Kausalkette in Gang setzt, um seinen Plan — ob
wohl er das durchaus könnte — noch zu verwirklichen.

Die Frage, ob ein nicht beendeter Versuch im gegebe
nen Fall vorlag, ist aber aus einem anderen Grunde 
problematisch. Das Aufdrehen des Gashahns war — vom 
Standpunkt nachträglicher Betrachtung — für sich 
allein noch nicht ausreichend, um ohne zusätzliche 
Handlungsakte des Täters den Tod der Ehefrau und 
der Kinder herbeiführen zu können. Die Ehefrau 
wußte, daß ihr Mann den Gashahn geöffnet hatte. In 
der Wohnung befanden sich auch Gäste, die die ehe
liche Auseinandersetzung gehört hatten und jederzeit 
das Vorhaben des Täters hätten vereiteln können. Des
halb wäre es neben dem öffnen des Gashahns not
wendig gewesen, die Gäste aus der Wohnung wegzu
locken und die Ehefrau wehrlos zu machen, wenn der 
Tötungsplan garantiert sein sollte. War die Sachlage 
so, daß der Täter annehmen konnte, die Tötung könne 
auch ohne derartige weitere Handlungsakte gelingen, 
so liegt beendeter Versuch vor. Das wäre z. B. dann 
der Fall, wenn die Gäste bereits Anstalten trafen, die 
Wohnung zu verlassen, und die Ehefrau infolge Voll
trunkenheit oder anderer Umstände unfähig war, Hilfe 
herbeizurufen oder Widerstand zu leisten. Hatte der 
Angeklagte dagegen noch weitere Handlungsakte als 
den des Öffnens des Gashahns vor, damit der Tötungs
plan gelingen konnte, so ist ein nicht beendeter Ver
such gegeben. So vor allem, wenn er sich deshalb bei 
seiner Ehefrau auf hielt, um einen möglichen Wider
stand ihrerseits brechen zu können, oder wenn er vor
hatte, die Gäste, falls diese nach dem Streit nicht von 
sich aus die Wohnung verließen, doch noch aus der 
Wohnung zu locken, damit sie seine Tat nicht ent
deckten. Das ist aber Tatfrage, die sich aus dem ver
öffentlichten Sachverhalt nicht eindeutig ergibt.

Richtig ist, daß der Angeklagte verurteilt worden ist, 
weil er weder freiwillig zurück getreten ist noch frei
willig tätige Reue geübt hat. Er hat den Gashahn 
deshalb geschlossen, weil er wußte, daß seine Tat ent
deckt worden und es ihm deshalb unmöglich war, sie 
zu vollenden. Ob dabei noch das zusätzliche Motiv, 
von den Zeugen endlich in Ruhe gelassen zu werden, 
eine Rolle spielte, ist unerheblich.
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